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Verordnung 
vom 2. September 2022 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen im Zusammenhang mit der 

Situation in der Ukraine 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und 
unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages anwendbaren schweizeri-
schen Rechtsvorschriften sowie der Beschlüsse (GASP) 2022/1271 und 
2022/1272 vom 21. Juli 2022 sowie 2022/1447 vom 1. September 2022 des 
Rates der Europäischen Union verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 10. März 2022 über Massnahmen im Zusammen-
hang mit der Situation in der Ukraine, LGBl. 2022 Nr. 45, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 7 Abs. 1 Bst. e und f sowie Abs. 2 Bst. f bis h 

1) Die Verbote und Bewilligungspflichten nach Art. 5 und 6 gelten 
nicht für Güter und Dienstleistungen, die bestimmt sind für: 
e) die Verwendung als Kommunikationsgeräte des täglichen Gebrauchs; 

oder 
f) Aufgehoben 
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2) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO 
kann Ausnahmen von den Verboten nach Art. 5 Abs. 1 und 2 Bst. a sowie 
Art. 6 Abs. 1 und 2 Bst. a bewilligen für Güter und Dienstleistungen, die 
für folgende zivile Zwecke oder zivile Endempfänger bestimmt sind: 
f) die Verwendung durch Organisationen, die sich im Eigentum oder un-

ter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer nach liechtenstei-
nischem oder schweizerischem Recht oder dem Recht eines Partners 
gegründeten oder eingetragenen juristischen Person, Organisation 
oder Einrichtung befinden; 

g) diplomatische Vertretungen Liechtensteins oder der Schweiz oder ihrer 
Partner; oder 

h) die Gewährleistung der Cybersicherheit und der Informationssicher-
heit für natürliche und juristische Personen, Organisationen und Ein-
richtungen in der Russischen Föderation mit Ausnahme von deren Re-
gierung und der Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar von die-
ser kontrolliert werden. 

Art. 10 Abs. 4a 

4a) Das Verbot nach Abs. 4 gilt nicht für den Informationsaustausch, 
der dazu dient, im Rahmen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisa-
tion technische Normen festzulegen. 

Art. 12a Abs. 4 und 5 

4) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO 
kann Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 und 2 bewilligen, falls 
dies erforderlich ist für: 
a) medizinische oder pharmazeutische Zwecke bei einer Endverwendung 

nichtmilitärischer Art; 
b) humanitäre Zwecke oder für Evakuierungen; oder 
c) die ausschliessliche Nutzung durch Liechtenstein oder die Schweiz, 

um allfällige Unterhaltungsverpflichtungen in Gebieten, die einem 
langfristigen Mietvertrag zwischen Liechtenstein oder der Schweiz 
und der Russischen Föderation unterliegen, zu erfüllen. 

5) Gesuche um Ausnahmebewilligungen nach Abs. 4 sind bei der 
Stabsstelle FIU einzureichen. 
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Art. 15b Abs. 2 

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für Güter, die: 
a) für die amtliche Tätigkeit diplomatischer oder konsularischer Vertre-

tungen Liechtensteins oder der Schweiz oder ihrer Partner in der Rus-
sischen Föderation oder internationaler Organisationen, die nach dem 
Völkerrecht Immunität geniessen, erforderlich sind; 

b) für den persönlichen Gebrauch durch Mitarbeitende der in Bst. a ge-
nannten Vertretungen und Organisationen bestimmt sind; oder 

c) die in Anhang 19 Ziff. 10 aufgeführte Zolltarifnummer 7113 oder 7114 
tragen und bestimmt sind für den persönlichen Gebrauch von aus 
Liechtenstein oder der Schweiz ausreisenden natürlichen Personen oder 
von mit ihnen reisenden unmittelbaren Familienangehörigen, sich im 
Eigentum der betreffenden Personen befinden und nicht zum Verkauf 
bestimmt sind. 

Art. 16 Abs. 5 Bst. fbis sowie Abs. 5a und 5b 

5) Die Regierung kann ausnahmsweise Zahlungen aus gesperrten Kon-
ten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe ge-
sperrter wirtschaftlicher Ressourcen bewilligen zur: 
fbis) Aufgehoben 

5a) Die Regierung kann die Freigabe bestimmter gesperrter wirtschaft-
licher Ressourcen ausnahmsweise bewilligen, wenn sie festgestellt hat, 
dass: 
a) die Freigabe zur dringenden Abwendung oder Eindämmung eines Er-

eignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Aus-
wirkungen auf die menschliche Gesundheit und Sicherheit oder auf die 
Umwelt haben wird; und 

b) die Erlöse aus der Freigabe gesperrt werden. 

5b) Der bisherige Abs. 5a wird neu zu Abs. 5b. 

Art. 21 Abs. 1 bis 3 und 4 Bst. g 

1) Die Entgegennahme von Einlagen der folgenden Personen, Organi-
sationen oder Einrichtungen ist verboten, wenn der Gesamtwert der Ein-
lagen der natürlichen oder juristischen Person, der Organisation oder der 
Einrichtung pro Bank 100 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer 
Franken übersteigt: 
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a) russischen Staatsangehörigen; 
b) in der Russischen Föderation ansässigen natürlichen Personen; 
c) in der Russischen Föderation niedergelassenen Banken, Unternehmen 

oder Organisationen; 
d) ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz nie-

dergelassenen Banken, Unternehmen oder Organisationen, deren An-
teile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von russischen Staatsan-
gehörigen oder in der Russischen Föderation ansässigen natürlichen 
Personen gehalten werden. 

2) Die Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Kryptowallets, Kryptokonten oder der Kryptoverwahrung an folgende 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen ist verboten, wenn der Ge-
samtwert der Token der natürlichen oder juristischen Person, der Organi-
sation oder der Einrichtung pro Wallet, Konto oder Dienstleister 10 000 
Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken übersteigt: 
a) russische Staatsangehörige; 
b) in der Russischen Föderation ansässige natürliche Personen; 
c) in der Russischen Föderation niedergelassene juristische Personen, 

Unternehmen oder Organisationen. 

3) Die Verbote nach Abs. 1 und 2 gelten nicht für Staatsangehörige eines 
EWRA-Vertragsstaates oder der Schweiz oder natürliche Personen, die 
über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines EWRA-
Vertragsstaates oder der Schweiz verfügen. 

4) Die Regierung kann Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 und 
2 bewilligen für Einlagen oder die Bereitstellung von Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Kryptowallets, Kryptokonten oder der Kryptover-
wahrung, die erforderlich sind: 
g) für den nicht verbotenen grenzüberschreitenden Handel mit Gütern 

und Dienstleistungen zwischen Liechtenstein oder der Schweiz und 
der Russischen Föderation, zwischen Liechtenstein oder der Schweiz 
und den EWRA-Vertragsstaaten oder zwischen den EWRA-Vertrags-
staaten und der Russischen Föderation. 
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Art. 25a Abs. 2 Bst. e und f 

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für: 
e) Transaktionen, die unmittelbar oder mittelbar unbedingt erforderlich 

sind für den Kauf, die Einfuhr oder den Transport von Erdöl, ein-
schliesslich raffinierter Erdölerzeugnisse, aus der Russischen Födera-
tion oder durch die Russische Föderation; 

f) Transaktionen, die erforderlich sind für den Kauf, die Einfuhr oder 
den Transport von pharmazeutischen Erzeugnissen, Medizinproduk-
ten sowie landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln, ein-
schliesslich Weizen und Düngemitteln; 

Art. 29a Abs. 1 

1) Die Erbringung von Ratingdiensten und die Gewährung des Zu-
gangs zu Abonnementsdiensten im Zusammenhang mit Ratingdiensten 
für oder in Bezug auf russische Staatsangehörige, in der Russischen Föde-
ration ansässige natürliche Personen oder in der Russischen Föderation 
niedergelassene Banken, Unternehmen oder Organisationen sind verbo-
ten. 

Art. 32a Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a 

1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den 
Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe 
sowie unter Art. 10 Abs. 1, 3, 6 und 8 bis 10 und Art. 11 bis 14 der Richt-
linie 2014/23/EU, unter Art. 7, 8, 10 Bst. b bis f und h bis j der Richtlinie 
2014/24/EU, unter Art. 18, 21 Bst. b bis e und g bis i, Art. 29 und 30 der 
Richtlinie 2014/25/EU, unter Art. 13 Bst. a bis d, f bis h und j der Richtli-
nie 2009/81/EG sowie unter Titel VII der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/1046 fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtun-
gen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen weiterhin zu erfüllen: 
a) russische Staatsangehörige, in der Russischen Föderation ansässige na-

türliche Personen oder in der Russischen Föderation niedergelassene 
juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen; 
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Anhang 8 Bst. A Ziff. 1215 bis 1217 

 Name Angaben zur 
Identifizierung 

Begründung 

1215. Alla Viktorovna 
POLYAKOVA 

Geburtsdatum: 
26.11.1970 
Geburtsort:  
Ryazan (Rjasan), 
Russische Föde-
ration 
Staatsangehörig-
keit: Russisch 
Geschlecht: 
weiblich 

Mitglied der Staatsduma, das 
für die Entschliessung Nr. 
58243-8 ‚Zur Aufforderung 
der Staatsduma der Föderati-
onsversammlung der Russi-
schen Föderation ‚An den 
Präsidenten der Russischen 
Föderation W. W. Putin über 
die Notwendigkeit der An-
erkennung der Volksrepub-
lik Donezk und der Volksre-
publik Luhansk‘‘ gestimmt 
und somit Handlungen und 
politische Massnahmen un-
terstützt und umgesetzt hat, 
die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und 
Unabhängigkeit der Ukraine 
untergraben und die Ukraine 
weiter destabilisieren. 

1216. Anton Olegovich 
TKACHEV 

Geburtsdatum: 
31.3.1994 
Geburtsort: 
Voronezh, Russi-
sche Föderation 
Staatsangehörig-
keit: Russisch 
Geschlecht: 
männlich 

Mitglied der Staatsduma, das 
für die Entschliessung Nr. 
58243-8 ‚Zur Aufforderung 
der Staatsduma der Föderati-
onsversammlung der Russi-
schen Föderation ‚An den 
Präsidenten der Russischen 
Föderation W. W. Putin über 
die Notwendigkeit der An-
erkennung der Volksrepub-
lik Donezk und der Volksre-
publik Luhansk‘‘ gestimmt 
und somit Handlungen und 
politische Massnahmen un-
terstützt und umgesetzt hat, 
die die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und 
Unabhängigkeit der Ukraine 
untergraben und die Ukraine 
weiter destabilisieren. 
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 Name Angaben zur 
Identifizierung 

Begründung 

1217. Valery Andreevich 
PONOMAREV 

Geburtsdatum: 
17.8.1959 
Geburtsort:  
Bezirk Kurilsky, 
Region Sakhalin, 
Russische Föde-
ration 
Staatsangehörig-
keit: Russisch 
Geschlecht: 
männlich 

Mitglied des Föderationsra-
tes, das die Regierungsbe-
schlüsse betreffend den ‚Ver-
trag über Freundschaft, Zu-
sammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung zwischen 
der Russischen Föderation 
und der Volksrepublik Do-
nezk und zwischen der Rus-
sischen Föderation und der 
Volksrepublik Luhansk‘ ra-
tifiziert hat. 

Anhang 19 Artikelverweis und Ziff. 17 Zolltarifnummer 8483 

(Art. 15b Abs. 1 und 2 Bst. c) 

ex 8483 Transmissionswellen (einschliesslich Nockenwellen und
Kurbelwellen) und Kurbeln; Lagergehäuse und Lager-
schalen; Zahnradgetriebe und Friktionsräder; Umlauf-
spindeln mit Kugeln oder Rollen; Untersetzungs-, Über-
setzungs- und Wechselgetriebe, einschliesslich Dreh-
momentwandler; Schwungräder, Riemen- und Seil-
scheiben, einschliesslich Rollenblöcke für Flaschen-
züge; Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen,
einschliesslich Gelenkverbindungen 
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II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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